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Vierte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang MBA & Engineering 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 13.06.2025 
 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und 3, Art. 90 Abs. 1 und Art. 96 Abs. 1 des 
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 
2210-1-3-WK) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§   1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang MBA & Engineering an 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 03.01.2020, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 23.02.2024, wird wie folgt geändert: 
 

 
1. In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „aus einer Gruppendiskussion von 20 Minuten Dauer und 

einer anschließenden Präsentation mit mündlichen Erläuterungen von 25 Minuten Dauer be-
steht“ durch die Worte „als Einzel- und/oder Gruppengespräch mit 30- bis 60-minütiger Dauer 
abgehalten wird“ ersetzt. 
 

2. In § 4 Satz 1 werden nach dem Wort „München“ die Worte „oder in Form einer einschlägigen Be-
rufspraxis entsprechend der im Studienplan festgelegten Vorgaben“ ergänzt. 
 
 

3. Nach der Anlage 4 wird folgende Regelung zum Erwerb eines Modulzertifikats angefügt: 
 
“Für den Erwerb des Modulzertifikats “Leadership, Strategie und Innovation” müssen die drei Module 
Innovationsmanagement, Leadership and Upward Management sowie Strategie bestanden werden. 
Für die Berechnung des Prüfungsgesamtergebnisses werden die Endnoten aller Module gleich 
gewichtet. 
Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz1 Nr. 2 kann die qualifizierte berufspraktische Erfahrung für das Mod-
ulzertifikat auch nach Studienbeginn erworben werden. 
 
 

§   2 
 
1Diese Änderungssatzung tritt am 01. Oktober 2025 in Kraft. ²Sie gilt für Studierende, die ihr Studium 
im Masterstudiengang MBA & Engineering nach dem Sommersemester 2025 im ersten Studiense-
mester aufnehmen. 
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